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Bestdtigungsvermerk

Bericht zum Konzernabschluss
Priifungsurteil

Wir haben den beigefligten Konzernabschluss der BTV Vier Lander Bank AG, Innsbruck, und ihrer Tochtergesellschaften (der
Konzern), bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Gesamtergebnisrechnung,
der Eigenkapital-Verdnderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung fiir das an diesem Stichtag endende Geschiftsjahr sowie
dem Anhang, gepriift.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein moglichst getreues
Bild der Vermégens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2025 sowie der Ertragslage und der Zahlungsstréme des Konzerns fiir
das an diesem Stichtag endende Geschiftsjahr in Ubereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board
(IASB) herausgegebenen IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, den zusétzlichen Anforderungen des

§ 245a UGB und dem Bankwesengesetz.

Grundlage fiir das Priifungsurteil

Wir haben unsere Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (im Folgenden EU-VO) und mit
den 6sterreichischen Grundsatzen ordnungsmaRiger Abschlusspriifung durchgefiihrt. Diese Grundsitze erfordern die Anwen-
dung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind
im Abschnitt ,Verantwortlichkeiten des Abschlusspriifers fir die Priifung des Konzernabschlusses“ unseres Bestatigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind vom Konzern unabhingig in Ubereinstimmung mit den dsterreichischen unterneh-
mensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestitigungsvermerks erlang-
ten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unser Priifungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Besonders wichtige Priifungssachverhalte

Besonders wichtige Priifungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgeméaRen Ermessen am bedeut-
samsten flr unsere Priifung des Konzernabschlusses des Geschiftsjahres waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang
mit unserer Priifung des Konzernabschlusses als Ganzes und bei der Bildung unseres Priifungsurteils hierzu beriicksichtigt, und
wir geben kein gesondertes Priifungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden

Sachverhalt und Problemstellung
Im Konzernabschluss werden zum 31. Dezember 2025 Forderungen an Kunden iHv EUR 9.041 Mio ausgewiesen.

Die Bank beschreibt den Prozess zur Uberwachung des Kreditrisikos und die Vorgehensweise fiir die Ermittlung der Wert-
minderungen in den Notes im Abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/Erfassung von Wertminderungen sowie im
Abschnitt Risikoberichterstattung/31f Kreditrisiko.

Die Bank hat zur Bestimmung der erwarteten Kreditverluste Prozesse zur Identifikation von Ausfallsereignissen und von signifi-
kanten Kreditrisikoerh6hungen implementiert. Die Berechnung der Wertberichtigung fiir ausgefallene, individuell signifikante
Kreditforderungen basiert auf erwarteten Riickfliissen in unterschiedlichen Szenarien. Diese Riickfliisse sind von der Einschit-
zung der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des jeweiligen Kunden sowie der erwarteten Verwertung von Kreditsicherhei-
ten beeinflusst.



Die Wertberichtigung fiir ausgefallene, individuell nicht signifikante Forderungen wird in Abhingigkeit vom Ausfallstatus als
Prozentsatz der unbesicherten Forderung auf Basis von Erfahrungswerten ermittelt.

Bei nicht ausgefallenen Forderungen wird der erwartete Kreditverlust der nichsten zwéIf Monate (Stufe 1) oder — bei einer
wesentlichen Erhohung des Kreditrisikos seit Erstansatz der Forderung — der erwartete Kreditverlust tiber die gesamte Restlauf-
zeit bilanziert (Stufe 2).

Bei der Ermittlung des erwarteten Kreditverlustes sind Schatzungen und Annahmen sowie die Ausiibung von Ermessenspiel-
raumen erforderlich. Diese umfassen neben der Identifikation von Ausfallsereignissen die Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlust-
quoten und erwartete Forderungshéhen bei Ausfall. Bei der Ermittlung werden Ratings, gegenwartsbezogene und zukunftsge-
richtete Informationen beriicksichtigt.

Wenn die verwendeten Input-Parameter, Annahmen und Modellierungen nicht alle relevanten Risikofaktoren abdecken,
verwendet die Bank temporir Post-Model-Adjustments.

Die Beurteilung der Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden ist in allen angefiihrten Auspragungen mit erheblichen Unsi-
cherheiten und Ermessensspielrdaumen verbunden. Daher haben wir die Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden als beson-
ders wichtigen Priifungssachverhalt bestimmt.

Priiferisches Vorgehen
Bei der Priifung der Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden haben wir insbesondere folgende Priifungshandlungen durch-
gefihrt:

* Wir haben die Methodik zur Ermittlung der erwarteten Kreditverluste erhoben und deren Konformitat mit den Rechnungsle-
gungsvorschriften beurteilt.
e Wir haben die Dokumentation der Prozesse zur Uberwachung der Kredite und zur Risikovorsorgebildung analysiert und
kritisch hinterfragt, ob diese Prozesse geeignet sind, Kreditausfille zeitgerecht zu identifizieren und die Werthaltigkeit der
Kundenforderungen angemessen abzubilden. Wir haben dariiber hinaus die Prozessabldufe erhoben und die Ausgestaltung
und Implementierung der Schlisselkontrollen unter Einbeziehung der relevanten IT-Systeme getestet sowie in Stichproben
auf ihre Wirksamkeit tiberpriift.
Auf Basis einer nach Risikogesichtspunkten ermittelten Stichprobe haben wir einzelne Kreditfille gepriift. Bei ausgefallenen
Krediten haben wir die Einschatzungen der Bank in Bezug auf die Hohe der erwarteten Riickfliisse unter Beriicksichtigung von
Sicherheiten tiberpriift und untersucht, ob die in der Berechnung verwendeten Annahmen angemessen und von internen
oder externen Nachweisen ableitbar sind. Fiir nicht ausgefallene Kredite haben wir untersucht, ob Indikatoren fiir das Vorlie-
gen eines Ausfalls bestehen.
Zur Beurteilung der Angemessenheit der erwarteten Kreditverluste fiir nicht ausgefallene Forderungen (Stufe 1 und Stufe 2)
haben wir unter Beiziehung von Spezialisten die Plausibilitit von Annahmen und die Angemessenheit der verwendeten
Modelle sowie die ordnungsgemife Anwendung dieser Modelle tiberpriift. Dabei haben wir insbesondere die Annahmen im
Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen und Post-Model-Adjustments untersucht. Weiters haben wir die
Angemessenheit der Annahmen zu den Parametern Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote und Forderungshhe bei Ausfall
sowie des Stufenzuordnungsmodells und wesentliche Rechenschritte nachvollzogen.
Zur Beurteilung der Angemessenheit der erwarteten Kreditverluste fiir ausgefallene individuell nicht bedeutsame Forderun-
gen haben wir Prozess und Methodik der Berechnung, sowie der Uberwachung der Angemessenheit der Prozentsitze
erhoben und gewiirdigt.
* Abschlieend wurde beurteilt, ob die Angaben zur Ermittlung der erwarteten Kreditverluste sowie zu den wesentlichen
Annahmen und Schatzunsicherheiten in dem Anhang zutreffend sind.



Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind fir die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Infor-
mationen im Geschifts- sowie im Jahresfinanzbericht, ausgenommen den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den
Bestitigungsvermerk. Den Geschifts- sowie den Jahresfinanzbericht (jeweils ohne den Bericht des Aufsichtsrates) haben wir vor
dem Datum dieses Bestatigungsvermerks erhalten, der Bericht des Aufsichtsrates wird uns voraussichtlich nach diesem Datum
zur Verfligung gestellt werden.

Unser Priifungsurteil zum Konzernabschluss erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen, und wir werden dazu keine
Art der Zusicherung geben. Beziiglich der Informationen im Konzernlagebericht verweisen wir auf den Abschnitt ,,Bericht zum
Konzernlagebericht.

Im Zusammenhang mit unserer Priifung des Konzernabschlusses haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informatio-
nen zu lesen und dabei zu wiirdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss oder
zu unseren bei der Abschlusspriifung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir, auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum dieses Bestitigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen
durchgefiihrten Arbeiten, den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt,
sind wir verpflichtet, tiber diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Priifungsausschusses fiir den Konzernabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Konzernabschlusses und dafiir, dass dieser in Ubereinstim-
mung mit den IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, den zusitzlichen Anforderungen des § 245a UGB
und dem Bankwesengesetz ein méoglichst getreues Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung
eines Konzernabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich, die Fahigkeit des Konzerns zur
Fortfiihrung der Unternehmenstitigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortfiihrung der Unternehmens-
tatigkeit — sofern einschlagig — anzugeben, sowie dafiir, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfiihrung der Unternehmens-
tatigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder den Konzern zu liquidieren oder die
Unternehmenstatigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.

Der Priifungsausschuss ist verantwortlich fiir die Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns.
Verantwortlichkeiten des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Konzernabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist, und einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der
unser Priifungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in
Ubereinstimmung mit der EU-VO und mit den &sterreichischen Grundsitzen ordnungsmaRiger Abschlusspriifung, die die
Anwendung der ISA erfordern, durchgefiihrte Abschlusspriifung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt,
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt verniinftigerweise erwartet werden kénnte, dass sie die auf der Grundlage
dieses Konzernabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.



Als Teil einer Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit der EU-VO und mit den &sterreichischen Grundsitzen ordnungsmaRi-
ger Abschlusspriifung, die die Anwendung der ISA erfordern, tiben wir wihrend der gesamten Abschlusspriifung pflichtgemaRes
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Dariiber hinaus gilt:

* Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrttimern im Abschluss, planen Priifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, fiihren sie durch und erlangen Priifungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unser Priifungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als ein aus Irrtiimern
resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Filschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefiih-
rende Darstellungen oder das AuBerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

* Wir gewinnen ein Verstidndnis von den fiir die Abschlusspriifung relevanten internen Kontrollen, um Priifungshandlungen zu

planen, die unter den gegebenen Umstidnden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Priifungsurteil zur Wirksamkeit

der internen Kontrollen des Konzerns abzugeben.

Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie

die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschitzten Werte in der Rechnungslegung und damit

zusammenhéngende Angaben.

Wir ziehen Schlussfolgerungen tiber die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-

fithrung der Unternehmenstitigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Priifungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche

Zweifel an der Fahigkeit des Konzerns zur Fortfiihrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen konnen. Falls wir die Schluss-

folgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestatigungsvermerk auf die

dazugehdorigen Angaben im Konzernabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser

Prifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestiti-

gungsvermerks erlangten Priifungsnachweise. Zukiinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch die Abkehr des

Konzerns von der Fortfiihrung der Unternehmenstétigkeit zur Folge haben.

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschlieBlich der Angaben sowie

ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschiftsvorfille und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein

moglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir planen die Konzernabschlusspriifung und fiihren sie durch, um ausreichende geeignete Priifungsnachweise zu den Finanz-

informationen der Einheiten oder Geschiftsbereiche innerhalb des Konzerns zu erlangen als Grundlage fiir die Bildung eines

Prifungsurteils zum Konzernabschluss. Wir sind verantwortlich fiir die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchsicht der fiir

Zwecke der Konzernabschlusspriifung durchgefiihrten Priifungstatigkeiten. Wir tragen die Alleinverantwortung fiir unser

Prifungsurteil.

Wir tauschen uns mit dem Priifungsausschuss unter anderem tiber den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung
der Abschlusspriifung sowie iiber bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschlieflich etwaiger bedeutsamer Mingel in den
internen Kontrollen, die wir wéhrend unserer Abschlusspriifung erkennen, aus.

Wir geben dem Priifungsausschuss auch eine Erklarung ab, dass wir die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen zur
Unabhingigkeit eingehalten haben, und tauschen uns mit ihm tiber alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte aus, von denen
verniinftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhéngigkeit und — sofern einschléigig — auf vorgenom-
mene Handlungen zur Beseitigung von Gefihrdungen oder angewandte SchutzmalRnahmen auswirken.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, tiber die wir uns mit dem Priifungsausschuss ausgetauscht haben, diejenigen Sachverhalte,
die am bedeutsamsten fiir die Priifung des Konzernabschlusses des Geschiftsjahres waren und daher die besonders wichtigen
Prifungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bestitigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften schlieBen die 6ffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder wir bestimmen in duBerst seltenen Fillen, dass ein
Sachverhalt nicht in unserem Bestitigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil verniinftigerweise erwartet wird, dass die
negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile fiir das 6ffentliche Interesse tibersteigen wiirden.



Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Bericht zum Konzernlagebericht

Der Konzernlagebericht ist aufgrund der Gsterreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu priifen, ob er mit dem
Konzernabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. Zu derim
Konzernlagebericht enthaltenen konsolidierten nichtfinanziellen Erklarung ist es unsere Verantwortlichkeit zu priifen, ob sie
aufgestellt wurde, sie zu lesen und dabei zu wiirdigen, ob diese sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum
Konzernabschluss oder zu unseren bei der Abschlusspriifung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt
erscheinen.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Konzernlageberichts in Ubereinstimmung
mit den Gsterreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Wir haben unsere Priifung in Ubereinstimmung mit den Berufsgrundsitzen zur Priifung des Konzernlageberichts durchgefiihrt.
Urteil

Nach unserer Beurteilung ist der Konzernlagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt worden, enthilt
zutreffende Angaben nach § 243a UGB und steht in Einklang mit dem Konzernabschluss.

Erklarung

Angesichts der bei der Priifung des Konzernabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verstéandnisses tiber
den Konzern und sein Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im Konzernlagebericht nicht festgestellt.

Zusitzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 15. Mai 2024 als Abschlusspriifer fiir das am 31. Dezember 2025 endende Ge-
schiftsjahr gewahlt und am 15. Mai 2024 vom Aufsichtsrat mit der Durchfiihrung der Abschlusspriifung beauftragt. AuBerdem
wurden wir von der Hauptversammlung am 28. Mai 2025 bereits fiir das darauffolgende Geschiftsjahr als Abschlusspriifer
gewahlt und am 28. Mai 2025 vom Aufsichtsrat mit der Abschlusspriifung beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem am
31. Dezember 2022 endenden Geschiftsjahr Abschlusspriifer des Konzerns.

Wir erkldren, dass das Priifungsurteil im Abschnitt ,,Bericht zum Konzernabschluss® mit dem zusitzlichen Bericht an den
Priifungsausschuss nach Art 11 der EU-VO in Einklang steht.

Wir erkldren, dass wir keine verbotenen Nichtpriifungsleistungen (Art 5 Abs 1 der EU-VO) erbracht haben und dass wir bei der
Durchfiihrung der Abschlusspriifung unsere Unabhangigkeit gewahrt haben.

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftspriifer

Der fiir die Abschlusspriifung auftragsverantwortliche Wirtschaftspriifer ist Mag. Wolfgang Wurm.

Wien, 5. Midrz 2026



Deloitte Audit Wirtschaftspriifungs GmbH

Mag. Wolfgang Wurm
Wirtschaftspriifer

Die Veroffentlichung oder Weitergabe des Konzernabschlusses mit unserem Bestatigungsvermerk darf nur in der von uns bestatigten
Fassung erfolgen. Dieser Bestatigungsvermerk bezieht sich ausschlieflich auf den deutschsprachigen und vollstandigen Konzernabschluss
samt Konzernlagebericht. Fiir abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.



	Bestätigungsvermerk
	Bericht zum Konzernabschluss
	Prüfungsurteil
	Besonders wichtige Prüfungssachverhalte
	Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden
	Sonstige Informationen
	Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den Konzernabschluss
	Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses
	Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
	Bericht zum Konzernlagebericht
	Urteil
	Erklärung
	Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO
	Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer


